
Falsche Gutachten 
Linzer Justiz 
ermittelt erneut 
Vorwürfe gegen Salzburger Richter 
LINZ. Neue Entwicklungen gibt es 
im Fall eines wegen falscher Be­
weisaussage in 13 Fällen ange­
klagten ehemaligen Salzburger 
Gerichtssachverständigen, der 
für Familienrichter in Salzburg 
und Oberösterreich krass feh­
lerhafte „Fließband-Gutachten" 
(vor allem in Obsorgefragen) 
produziert haben soll. 

Nach einer Anzeige der Wie­
ner Opfer-Anwältin Susanne 
Hauzinger, der Verdacht auf 
Pfusch sei bei der Salzburger 
Justiz „auf völlig taube Ohren 
gestoßen", muss die Staatsan­
waltschaft Linz nun wegen 
Amtsmissbrauchs in Justizkrei­
sen im Nachbarbundesland er­
mitteln. „Die Korruptionsstaats­
anwaltschaft hat die Anzeige an 
uns weitergeleitet. Wir prüfen 
die Vorwürfe, das Verfahren ist 
derzeit gegen unbekannte Täter 
anhängig", sagt Staatsanwalt 
Philip Christl. 

Wie berichtet, hatte die Linzer 
Anklagebehörde vor sieben Mo­
naten einen Strafantrag gegen 
den beschuldigten Gutachter 
gestellt, ein Prozesstermin beim 
zuständigen Landesgericht 
Salzburg steht aber bis jetzt 
nicht fest. 2008 und 2009 ka­
men die ersten Anzeigen von Vä­
tern, die sich durch die Beurtei­
lungen des Psychologen krass 
benachteiligt fühlten. Laut An­
klage soll der Ex-Gutachter so-
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gar einen Psychotest verfälscht 
haben, um einen für die Obsorge 
seines Sohnes kämpfenden Va­
ter aus Oberösterreich als psy­
cllisch auffällig darzustellen. 

2012 erstellte der deutsche 
Rechtspsychologe Max Steller 
ein „über-Gutachten" über die 
Arbeit seines Salzburger Kolle­
gen, mit einem vernichtenden 
Urteil: Die Expertisen seien 
durchgehend methodisch 
schwer mangelhaft und für die 
Justiz daher unbrauchbar. Der 
Beschuldigte hat indessen die 
Einvernahme von 19 Entlas­
tungszeugen, die seine angeb­
lich gute Arbeit bestätigen sol­
len, beantragt. Davon sind 14 
Richter, darunter auch der Vize­
präsident des Landesgerichts 
Salzburg. Ein Befangenheitspro­
blem liege aber nicht vor, ent­
schied unlängst der Oberste Ge­
richtshof. (staro) 
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